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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1987

Norm

StGB §13

StGB §83 ff

StGB §142 D

StGB §143 D

Rechtssatz

Handelt bei der (gemeinsamen) Ausübung von Gewalt gegen eine Person ein Beteiligter mit Raubvorsatz oder mit

Raubvorsatz und Verletzungsvorsatz, ein anderer aber nur mit Verletzungsvorsatz, so hat unabhängig davon, ob dem

Opfer die Verletzungen vorsätzlich oder fahrlässig zugefügt werden (§ 7 Abs 2 StGB), ersterer ausschließlich Raub, bei

Zufügung einer schweren Verletzung Raub auch nach dem dritten Fall des § 143 StGB, der andere jedoch das

entsprechende Körperverletzungsdelikt zu verantworten.
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